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 Der Rat unterstreicht, wie wichtig die umgehende und wirksame Durchführung seiner einschlägigen 

Resolutionen und Erklärungen über die Bekämpfung des Terrorismus ist, und erinnert in dieser Hinsicht 

unter anderem an seine Resolutionen 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) und 2253 (2015) sowie 

die Erklärung seines Präsidenten vom 11. Mai 2016334
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der Zivilluftfahrt (Montreal, 1971)340, im Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlun-

gen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des Übereinkommens zur Be-

kämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt (Montreal, 1988)341, im Über-

einkommen über die Markierung von Plastiksprengstoffen zum Zweck des Aufspürens (Montreal, 1991)342, 

im Übereinkommen über die Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen mit Bezug auf die Sicherheit der 
internationalen Zivilluftfahrt (Beijing, 2010), im Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zur Bekämpfung der 

widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen (Beijing, 2010), im Protokoll zur Änderung des Abkom-

mens über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen (Montreal, 

2014) und in den bilateralen Abkommen zur Unterbindung solcher Handlungen, 

 mit der erneuten Aufforderung an alle Staaten, den einschlägigen internationalen Übereinkommen und 

Protokollen zur Bekämpfung des Terrorismus so bald wie möglich beizutreten, unabhängig davon, ob sie 

Vertragspartei diesbezüglicher regionaler Übereinkommen sind, und ihre Verpflichtungen gemäß den Über-

einkommen, deren Vertragspartei sie sind, vollständig zu erfüllen, 

 1. bekräftigt, dass alle Staaten dafür verantwortlich sind, auf eine mit den bestehenden völkerrecht-

lichen Verpflichtungen im Einklang stehende Weise die Sicherheit der Bürger und Staatsangehörigen aller 

Nationen vor terroristischen Anschlägen auf Luftverkehrsdienste innerhalb ihres Hoheitsgebiets zu schützen; 

 2. bekräftigt außerdem, dass alle Staaten daran interessiert sind, die Sicherheit ihrer eigenen Bürger 
und Staatsangehörigen im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der internationalen Menschenrechts-

normen und des humanitären Völkerrechts, vor terroristischen Anschlägen auf die internationale Zivilluft-

fahrt zu schützen, wo auch immer sie begangen werden mögen; 

 3. stellt fest, dass Anhang 17 (Sicherheit) zu dem am 7. Dezember 1944 in Chicago geschlossenen 

Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt („Chicagoer Abkommen“) vorsieht, dass die Vertragsstaa-

ten Verordnungen, Praktiken und Verfahren erarbeiten und umsetzen, um die Zivilluftfahrt vor widerrecht-

lichen Störungen zu schützen, und sicherstellen, dass jeder stärkeren Bedrohung der Sicherheit mit diesen 

Maßnahmen rasch begegnet werden kann, und stellt ferner fest, dass Anhang 17 des Chicagoer Abkommens 

zusätzliche Richtlinien für den Schutz der internationalen Zivilluftfahrt vor widerrechtlichen Störungen vor-

sieht, die die Vertragsstaaten gemäß dem Chicagoer Abkommen einzuhalten haben, dass Anhang 17 des Chi-

cagoer Abkommens auch Empfehlungen enthält und dass sowohl den Richtlinien als auch den Empfehlungen 

detaillierte Leitlinien für ihre effektive Umsetzung beigefügt sind; 

 4. begrüßt und unterstützt die von der Internationale Zivilluftfahrt-Organisation geleistete Arbeit, 

durch die sichergestellt wird, dass alle derartigen Maßnahmen kontinuierlich überprüft und angepasst wer-

den, um der sich ständig verändernden globalen Bedrohungslage Rechnung zu tragen, und fordert die Orga-

nisation auf, im Rahmen ihres Mandats ihre Bemühungen zur Einhaltung der internationalen Richtlinien für 

die Luftverkehrssicherheit durch eine wirksame Anwendung vor Ort fortzusetzen und zu verstärken und die 

Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht zu unterstützen; 

 5. fordert alle Staaten auf, im Rahmen der Internationale Zivilluftfahrt-Organisation zusammenzu-

arbeiten, damit sichergestellt wird, dass ihre internationalen Sicherheitsrichtlinien überprüft und angepasst 
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der Luftverkehrssicherheit im Rahmen aller seiner diesbezüglichen Tätigkeiten und Berichte, insbesondere 

der Landesbewertungen, zu behandeln; 

 11. ersucht den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, innerhalb von 12 Monaten in Zusam-

menarbeit mit der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation eine Sondertagung über die Frage der terroris-

tischen Bedrohungen für die Zivilluftfahrt zu veranstalten, und bittet die Generalsekretärin der Internationa-
len Zivilluftfahrt-Organisation und den Vorsitzenden des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus, den 

Sicherheitsrat in 12 Monaten über die Ergebnisse dieser Tagung zu unterrichten;


